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SIGNAL IDUNA – Partner 
für Ihre Sicherheit.

Beim Abschluss einer Vollzugsdienstunfähigkeitsabsi-

cherung von SIGNAL IDUNA sind Sie nicht nur finanziell 

auf der sicheren Seite, sondern entscheiden sich für eine 

Versicherung mit ausgezeichneter Qualität. Das bestätigen 

auch unabhängige, renommierte Rating-Agenturen.

Schutz 
für

Polizisten

Natürlich können Sie auch 
ohne Arbeit leben – wenn 
für alles gesorgt ist.

LEBENSSTANDARD SICHERN – EINKOMMENSSCHUTZ

SIGNAL IDUNA Gruppe

Hauptverwaltung Dortmund

Joseph-Scherer-Straße 3

44139 Dortmund

Telefon 0231 135-0

Fax 0231 135-4638

Hauptverwaltung Hamburg

Neue Rabenstraße 15-19

20354 Hamburg

Telefon 040 4124-0

Fax 040 4124-2958

info@signal-iduna.de

www.signal-iduna.de



SIGNAL IDUNA sichert Sie ab. Damit Sie weiter „verdienen“, 

auch wenn Sie nicht mehr arbeiten können. Die teilweise 

sehr erheblichen Einkommensverluste bei Ihrer Versorgung 

können Sie durch eine individuelle Vorsorgeabsicherung 

reduzieren.

Sie sorgen für Recht und 
Ordnung – wir für Ihr  
gesichertes Einkommen.

Finanziell abgesichert, 
im Fall der Fälle.

Für Polizeibeamte genügt aber die Absicherung gegen 

das Risiko der allgemeinen Dienstunfähigkeit nicht, son-

dern es ist eine spezielle Absicherung für den Fall der 

Vollzugsdienstunfähigkeit erforderlich. Als einer von weni- 

gen Versicherern garantiert SIGNAL IDUNA umfassende 

Versorgung bei Vollzugsdienstunfähigkeit.

Ihre Vorteile auf einen Blick
Bei Entlassung oder Versetzung in den Ruhestand wegen 

Polizeidienstunfähigkeit bietet SIGNAL IDUNA Ihnen finan-

zielle Sicherheit.

✓  Garantierte monatliche Dienstunfähigkeitsrente  

in der vereinbarten Höhe

✓  Während des Leistungszeitraumes entfällt die 

Beitragszahlung und Ihre Dienstunfähigkeitsrente 

erhöht sich jährlich aus der Überschussbeteiligung

✓  Bei Absicherung gegen Vollzugsdienstunfähigkeit 

endet der Leistungszeitraum in der Premium- 

Absicherung nach 72 Monaten

✓  Nach Ablauf der 72 Monate bleibt die Leistungs-

pflicht bei allgemeiner Dienstunfähigkeit oder 

bedingungsgemäßer Berufsunfähigkeit bestehen – 

bei Polizeibeamten ggf. bis zum 62. Lebensjahr

✓  Den Umfang und die Höhe der Leistungen können 

Sie Ihrem individuellen Bedarf anpassen – durch  

den Einschluss einer Beitragsdynamik

✓  Als Beamter auf Probe oder Beamtenanwärter 

können Sie sich gegen das finanzielle Risiko bei 

Eintritt einer Dienstunfähigkeit mit bis zu 1.500 Euro 

Dienstunfähigkeitsrente monatlich absichern

Beispielrechnung Freizeitunfall/Krankheit

Bundespolizeibeamter, Eintritt DU mit 26 Jahren,  
verheiratet, keine Kinder, Besoldungsgruppe A9,  
Stufe 3 = 2.942,58 Euro (brutto)

Dienstzeit als Beamter 7 Jahre

Zurechnungszeit vom Eintritt  
der DU bis zum 60. Lebensjahr

22,67 Jahre  
(34 Jahre x 2/3)

Ermittlung  
Ruhegehaltssatz

7 Jahre + 22,67 Jahre =  
29,67 Jahre x 1,79375 % = 

53,22 %

Versorgungsbezüge 
(Besoldung x 0,9901 x 
Ruhe  gehaltssatz – Versor-
gungsabschlag 10,8 %)

2.942,58 € x 0,9901 x 53,22 % = 
1.550,54 € – 10,8 % =  

1.383,08 €

Aber: Mindestversorgung  
beachten (Stand 03/2015) 1.588,47 €

Als Polizeibeamter sorgen Sie für die Sicherheit 
vieler Menschen und sind einem erhöhten Risiko 
ausgesetzt. Doch was, wenn etwas passiert und  
Sie dienstunfähig werden? Dann schützt Sie eine 
Absicherung von SIGNAL IDUNA.

Ein Polizeivollzugsbeamter ist polizeidienstunfähig, wenn er 

den besonderen gesundheitlichen Anforderungen für den 

Polizeivollzugsdienst nicht mehr genügt – und nicht zu er-

warten ist, dass er seine volle Verwendungsfähigkeit inner-

halb von zwei Jahren wiedererlangt.

Wie sieht Ihre finanzielle Versorgung aus, wenn bei Ihnen 

dauerhafte Polizeidienstunfähigkeit festgestellt wird?

 Als Beamter auf Widerruf werden Sie dann entlassen und 

haben keine Versorgungsansprüche.

Auch als Beamter auf Probe erhalten Sie noch kein Ruhe-

gehalt: Gerade wenn Sie durch eine der häufigsten Ursa-

chen – Freizeitunfall oder Krankheit – dauerhaft dienstunfähig 

werden, müssen Sie Ihren Dienst leider quittieren. Nur bei 

Dienstunfähigkeit aufgrund eines Dienstunfalls oder einer 

Dienstbeschädigung werden Sie in den Ruhestand versetzt 

und bekommen ein Ruhegehalt.

Erst als Beamter auf Lebenszeit haben Sie bei dauerhaf-

ter Dienstunfähigkeit einen Anspruch auf Ruhegehalt. Die 

Höhe des Anspruchs hängt jedoch entscheidend von der 

zurückgelegten Dienstzeit ab. Gerade für dienstjunge Poli-

zeibeamte ergeben sich nur geringe Versorgungsansprüche. 

Erst wenn Sie viele Dienstjahre zurückgelegt haben, über-

steigt das Ruhegehalt die sogenannte Mindestversorgung. 

Dann reduzieren sich Ihre Ansprüche aber durch Versor-

gungsabschläge (bis zu 10,8 %), falls die Versetzung in den 

Ruhestand auf einer der häufigsten Ursachen – Krankheit 

oder Freizeitunfall – beruht.


